
 

 
 
  
 

Besoldung: Erhöhung ab 1. Mai 
… und immer noch kein Gesetzentwurf  

 

V.i.S.d.P.: ver.di-Bundesverwaltung, Paula-Thiede-Ufer 10, 10179 Berlin 
Fachbereich A, Beamtenpolitik, Andreas Franke, Redaktion: Anita Schätzle 

April 2026  

Wertschätzung, angemessene Besoldung, Gerechtigkeit 
 

- MITMACHEN, zusammen-geht-mehr.ver.di 
 

 

ver.di ikt 
F B  A  I N F O R M A T I O N  
B e a m t i n n e n  u n d  B e a m t e e   
 

Die Beamtinnen und Beamten des Bundes 

sowie die Versorgungsberechtigten des Bun-

des erhalten zum 1. Mai 2026 mehr Geld. Dies 

erfolgt im Wege einer weiteren Abschlags-

zahlung. Das gilt somit auch für die Beamt*in-

nen bei der Deutschen Telekom AG. Nach wie 

vor liegt kein Gesetzentwurf vor.  

 

Um 2,8 Prozent erhöht werden die Besoldung 

und Versorgung zum 1. Mai 2026. Damit erfolgt 

im zweiten Schritt die materielle Übertragung des 

Tarifergebnisses des Öffentlichen Dienstes vom 

6. April 2025.  

Bereits am 3. September 2025 hatte die Bundes-

regierung Abschlagszahlungen beschlossen. 

Dies im Vorgriff auf eine spätere bundesgesetz-

liche Regelung zur Besoldungs- und Versor-

gungsanpassung 2025/2026.  

 

Weiter warten auf den Gesetzentwurf 

Das ÖD-Tarifergebnis solle zeit- und wirkungs-

gleich auf die Besoldung und Versorgung der 

Bundesbeamt*innen übertragen werden, so das 

Bundesinnenministerium (BMI). 

Dazu gehört allerdings neben der linearen Be-

soldungs- und Versorgungsanpassung auch die  

Erhöhung der Jahressonderzahlung und ein zu-

sätzlicher Urlaubstag ab 2027.  

 

Nach wie vor sind ein verbindlicher Zeitplan für 

einen Kabinettsbeschluss und eine parlamenta-

rische Befassung nicht bekannt. Das, so das 

BMI, sei erst möglich, wenn die Ressortabstim-

mung zum Gesetzentwurf beginnen könne.  

 

Ein Gesetz mit zwei Vorhaben 

Vorgesehen sei laut BMI, nicht nur das ÖD-Ta-

rifergebnis zeit- und wirkungsgleich auf Besol-

dung und Versorgung zu übertragen.  

Gleichzeitig sollen auch die verfassungsgericht-

lichen Vorgaben zur amtsangemessenen Ali-

mentation im selben Gesetzentwurf umgesetzt 

werden.  Für die Umsetzung mehrerer Urteile 

des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) hatte 

der Bund bereits fünf Jahre Zeit, und diese nicht 

genutzt! Nun ist das Besoldungsgesetzgebungs-

verfahren unnötig verkompliziert und verlängert. 

Herr Dobrindt liefern Sie endlich! 

 

Besoldung muss amtsangemessen sein 

Die Besoldung muss sich an der wirtschaftlichen 

Entwicklung sowie der allgemeinen Einkom-

mensentwicklung orientieren und die Beamt*in-

nen und ihre Familien angemessen versorgen. 

Im Fokus steht nun unter anderem eine neue 80-

Prozent-Schwelle des Median-Äquivalenzein-

kommens (Gebot der Mindestbesoldung). Ist die 

Besoldung unter 80 Prozent des Gehaltsmedi-

ans, ist sie verfassungsrechtlich zu niedrig.   

Keine Bewegung zeigt das BMI wohl bei der Wo-

chenarbeitszeit. Im Bund arbeiten die Beamt*in-

nen damit weiterhin immer noch 41 Wochenstun-

den, die Tarifbeschäftigten dagegen nur 39 Wo-

chenstunden. 

 

Endlich Gleichbehandlung 

ver.di fordert zudem, dass künftig auch für die 

Beamtinnen im Telekom-Konzern wieder die Be-

soldungstabelle des Bundes gilt.  


